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B. Bekanntmachungen der Städte, Ge-
meinden und Samtgemeinden

308 1. Haushaltssatzung; Haushaltssatzung
und Bekanntmachung der Haushaltssat-
zung der Gemeinde Groß Berßen für das
Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Groß Berßen in der Sit-
zung am 01.07.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 929.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 921.500 €

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen

auf 0 €

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 881.900 €

2.2 der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 845.700 €

2.3 der Einzahlungen für Investitions-
tätigkeit  331.000 €

2.4 der Auszahlungen für Investitions-
tätigkeit 604.000 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs-
tätigkeit 0 €

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs-
tätigkeit  0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag
– der Einzahlungen des Finanzhaus-

haltes 1.212.900 €
– der Auszahlungen des Finanzhaus-

haltes 1.449.700 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wer-
den nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch
genommen werden dürfen, wird auf 146.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine
gesonderte Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt
festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebe (Grundsteuer A)   345 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)   365 v. H.

2. Gewerbesteuer   349 v. H.

§ 6

Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung

Investitionen von erheblicher Bedeutung im Sinne des § 12
KomHKVO beginnen ab einer Summe von 300.000 €.

Groß Berßen, 01.07.2020

GEMEINDE GROß BERßEN

Beelmann
Gemeindedirektor

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG in der Zeit
vom 18.08.2020 bis zum 26.08.2020 in der Gemeinde Groß
Berßen in 49777 Groß Berßen, Dorfstraße, und im Rathaus der
Samtgemeinde Sögel, Zimmer 37, zur Einsichtnahme öffentlich
aus.

Groß Berßen, 05.08.2020

GEMEINDE GROß BERßEN
Der Gemeindedirektor

--------------------------------------------------

309 1. Haushaltssatzung; Haushaltssatzung
und Bekanntmachung der Haushaltssat-
zung der Gemeinde Klein Berßen für das
Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Klein Berßen in der Sit-
zung am 24.06.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.718.800 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.729.200 €

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen

auf 111.000 €
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2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 1.641.100 €

2.2 der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit   1.539.200 €

2.3 der Einzahlungen für Investitions-
tätigkeit 50.000 €

2.4 der Auszahlungen für Investitions-
tätigkeit 367.000 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs-
tätigkeit 0 €

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs-
tätigkeit 80.800 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

– der Einzahlungen des Finanzhaus-
haltes 1.691.100 €

– der Auszahlungen des Finanzhaus-
haltes 1.987.000 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf
200.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch
genommen werden dürfen, wird auf 273.516 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine
separate Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt
festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebe (Grundsteuer A) 345 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)   365 v. H.

2. Gewerbesteuer   349 v. H.

§ 6

Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung

Investitionen von erheblicher Bedeutung im Sinne des § 12
KomHKVO beginnen ab einer Summe von 400.000 €.

Klein Berßen, 24.06.2020

GEMEINDE KLEIN BERßEN

Becker
Verwaltungsvertreter

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Die gemäß § 119 Absatz 4 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist
durch den Landkreis Emsland am 22.07.2020 unter dem Akten-
zeichen 202-He erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG in der Zeit
vom 18.08.2020 bis zum 26.08.2020 in der Gemeinde Klein
Berßen in 49777 Klein Berßen, Am Jugendheim 1, und im Rat-
haus der Samtgemeinde Sögel, Zimmer 37, zur Einsichtnahme
öffentlich aus.

Klein Berßen, 05.08.2020

GEMEINDE KLEIN BERßEN
Der Verwaltungsvertreter

--------------------------------------------------

310 Gemeinde Emsbüren – Neufassung der Sat-
zung zur Regelung der Berufung und Abbe-
rufung, der Stellvertretung sowie der Auf-
gaben, Befugnisse und Beteiligungsrechte
der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauf-
tragten

Aufgrund der §§ 8, 9, 10 und 58 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010, zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309), hat
der Rat der Gemeinde Emsbüren in seiner Sitzung am 15.07.2020
folgende Neufassung der vorstehenden Satzung beschlossen:

§ 1
Rechtsstellung

Die Gemeinde Emsbüren beschäftigt eine ehrenamtlich tätige
Gleichstellungsbeauftragte.

§ 2
Berufung, Abberufung

Der Rat entscheidet über die Berufung und Abberufung der
Gleichstellungsbeauftragten. Für die Abberufung ist die Mehrheit
der Mitglieder des Rates erforderlich.

§ 3
Stellvertretung

(1) Der Verwaltungsausschuss kann eine ständige Stellvertrete-
rin der Gleichstellungsbeauftragten bestellen; die Bestellung
weiterer Stellvertreterinnen ist für abgegrenzte Aufgabenbe-
reiche zulässig.

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte soll vor der Bestellung gehört
werden.

(3) Ist eine ständige Stellvertreterin nicht bestellt, so soll der Ver-
waltungsausschuss eine Beschäftigte der Gemeinde oder
eine andere ehrenamtlich tätige Frau mit der Wahrnehmung
der Geschäfte beauftragen, wenn die Gleichstellungsbeauf-
tragte voraussichtlich länger als sechs Wochen an der Aus-
übung ihres Amtes gehindert ist; die Amtszeit der vorüberge-
henden Stellvertreterin endet zu dem Zeitpunkt, an dem die
Gleichstellungsbeauftragte ihre Tätigkeit wieder aufnimmt.
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§ 4
Aufgaben, Befugnisse, Beteiligungsrechte

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte soll dazu beitragen, die
Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirk-
lichen. Sie hat nach Maßgabe der Absätze 3 und 4 das Recht,
an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maß-
nahmen mitzuwirken, die Auswirkungen auf die Gleichberech-
tigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwer-
tigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft
haben. Die Gleichstellungsbeauftragte kann zur Verwirk-
lichung der in Satz 1 genannten Zielsetzung Vorhaben und
Maßnahmen anregen, die Folgendes betreffen:

1. die Arbeitsbedingungen in der Verwaltung,

2. personelle, wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten
des öffentlichen Dienstes der Kommune oder

3. Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft.

 Der Rat kann der Gleichstellungsbeauftragten weitere Aufga-
ben zur Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern übertragen. Die Gleichstellungsbeauftragte kann der
Vertretung hierfür Vorschläge unterbreiten.

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist unmittelbar der Bürger-
meisterin oder dem Bürgermeister unterstellt. Bei der recht-
mäßigen Erfüllung ihrer Aufgaben ist sie nicht weisungsge-
bunden.

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte kann an allen Sitzungen des
Rates, des Verwaltungsausschusses, der Ausschüsse des
Rates, der Ausschüsse nach § 73 NKomVG und der Ortsräte
teilnehmen. Sie ist auf ihr Verlangen zum Gegenstand der
Verhandlung zu hören. Die Gleichstellungsbeauftragte kann
verlangen, dass ein bestimmter Beratungsgegenstand auf die
Tagesordnung der Sitzung des Rates, des Verwaltungsaus-
schusses, eines Ausschusses des Rates oder des Ortsrates
gesetzt wird. Widerspricht sie in Angelegenheiten, die ihren
Aufgabenbereich berühren, einem Beschlussvorschlag des
Verwaltungsausschusses, so hat die Bürgermeisterin oder
der Bürgermeister den Rat zu Beginn der Beratung auf den
Widerspruch und seine wesentlichen Gründe hinzuweisen.
Satz 4 ist auf Beschlussvorschläge, die an den Verwaltungs-
ausschuss und die Ortsräte gerichtet sind, entsprechend an-
zuwenden. Die Gleichstellungsbeauftragte ist auf Verlangen
des Rates verpflichtet, Auskunft über ihre Tätigkeit zu geben;
dies gilt nicht für Angelegenheiten, die der Geheimhaltung
nach § 6 Abs. 3 Satz 1 unterliegen.

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Gleich-
stellungsbeauftragte in allen Angelegenheiten, die den Aufga-
benbereich der Gleichstellungsbeauftragten berühren, recht-
zeitig zu beteiligen und ihr die erforderlichen Auskünfte zu er-
teilen. Dies gilt insbesondere in Personalangelegenheiten.
Die Gleichstellungsbeauftragte ist in dem für die sachgerechte
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Umfang berech-
tigt, die Akten der Kommunalverwaltung einzusehen. Perso-
nalakten darf sie nur mit Zustimmung der betroffenen Be-
schäftigten einsehen.

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann die Öffentlichkeit über
Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs informieren.

§ 5
Aufwandsentschädigung, Reisekosten

Die Gleichstellungsbeauftragte erhält eine Aufwandsentschädi-
gung entsprechend der Satzung über Aufwandsentschädigungen
für ehrenamtliche Tätigkeit der Gemeinde Emsbüren.

§ 6
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Satzung über die Rechtsstellung der Gleichstellungs-
beauftragten der Gemeinde Emsbüren vom 21.06.2017 außer
Kraft.

Emsbüren, 15.07.2020

GEMEINDE EMSBÜREN

Overberg
Bürgermeister

--------------------------------------------------

311 Amtliche Bekanntmachung; Bauleitpla-
nung der Gemeinde Geeste; Wirksamwer-
den der 74. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Geeste (Plan-
gebiet Erweiterung Industriegebiet Dalum,
OT Dalum); Flächennutzungsplan

Der Rat der Gemeinde Geeste hat in seiner Sitzung am
29.04.2020 die 74. Änderung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Geeste (Plangebiet: Erweiterung Industriegebiet Dalum,
OT Dalum) einschließlich Begründung mit Umweltbericht festge-
stellt. Diese 74. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde
Geeste wurde mit Verfügung vom 28.07.2020, Az. 65-610-305-
01/74 gemäß § 6 Abs. 1 BauGB durch den Landkreis Emsland
genehmigt.

Das Plangebiet liegt nördlich der Straße „Wietmarscher Damm“
(L 67) im Ortsteil Dalum. Der Geltungsbereich ergibt sich aus dem
nachstehenden Kartenausschnitt. (Quelle: Auszug aus den Geo-
basisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Kataster-
verwaltung © 2018):

Mit dieser Bekanntmachung wird die 74. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Gemeinde Geeste (Plangebiet: Erweiterung
Industriegebiet Dalum, OT Dalum) einschließlich Begründung mit
Umweltbericht gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wirksam.
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Die 74. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde
Geeste einschließlich Begründung mit Umweltbericht sowie der
zusammenfassenden Erklärung, liegen ab sofort unbefristet wäh-
rend der Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Geeste, Fach-
bereich Planen und Bauen, Zimmer C 2, öffentlich aus und können
dort von jedermann eingesehen werden.

Geeste, 06.08.2020

GEMEINDE GEESTE
Der Bürgermeister

--------------------------------------------------

312 1. Haushaltssatzung; Haushaltssatzung
und Bekanntmachung der Haushaltssat-
zung der Gemeinde Hüven für das Haus-
haltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hüven in der Sitzung
am 18.05.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 724.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 677.200 €

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen

auf 0 €

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 705.100 €

2.2 der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 588.900 €

2.3 der Einzahlungen für Investitions-
tätigkeit  275.000 €

2.4 der Auszahlungen für Investitions-
tätigkeit  337.000 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs-
tätigkeit 0 €

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs-
tätigkeit 13.700 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag
– der Einzahlungen des Finanzhaus-

haltes 980.100 €
– der Auszahlungen des Finanzhaus-

haltes 939.600 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wer-
den nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch
genommen werden dürfen, wird auf 117.500 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine
gesonderte Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt
festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebe (Grundsteuer A) 345 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 365 v. H.

2. Gewerbesteuer 349 v. H.

§ 6

Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung

Investitionen von erheblicher Bedeutung im Sinne des § 12
KomHKVO beginnen ab einer Summe von 500.000 €.

Hüven, 15.06.2020

GEMEINDE HÜVEN

Borgmann
Bürgermeisterin

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114  Abs. 2 NKomVG in der Zeit
vom 18.08.2020 bis zum 26.08.2020 in der Gemeinde Hüven,
49751 Hüven, Schulstr. 3, und im Rathaus der Samtgemeinde
Sögel, Zimmer 37, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hüven, 04.08.2020

GEMEINDE HÜVEN
Die Bürgermeisterin

--------------------------------------------------

313 Nachtrag zur Bekanntmachung der Verord-
nung über das Landschaftsschutzgebiet
„Natura 2000-Emsauen in Lingen (Ems)“ in
der Stadt Lingen (Ems) sowie in Teilberei-
chen der Gemeinden Geeste und Emsbüren
im Landkreis Emsland im Amtsblatt Nr. 23
vom 31.07.2020, lfd. Nr. 298; Korrigierte Ver-
öffentlichung der Übersichtskarte

Bei der offiziellen Bekanntmachung der Verordnung zum Land-
schaftsschutzgebiet „Natura 2000-Emsauen in Lingen (Ems)“ im
Amtsblatt für den Landkreis Emsland, Ausgabe Nr. 23 (2020),
S. 274, ist die Übersichtskarte zur Verordnung (Anlage 2) durch
einen drucktechnischen Fehler verzerrt dargestellt worden. Die
entsprechende Karte wird daher erneut veröffentlicht.
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Eine Ausfertigung der Verordnung mit allen Übersichts- und
Detailkarten kann von jedermann während der Dienststunden bei
der Stadt Lingen (Ems) – Fachbereich Bauen und Umwelt, Untere
Naturschutzbehörde, Elisabethstraße 14 – 16, 49808 Lingen
(Ems), sowie beim Landkreis Emsland und den Gemeinden
Geeste und Emsbüren unentgeltlich eingesehen werden.

Die Verordnung samt vollständigen Kartenmaterial steht weiterhin
auf der Website der Stadt Lingen (Ems) zum Download bereit.

Lingen (Ems), 05.08.2020

STADT LINGEN (EMS)

Krone
Oberbürgermeister

1 Anlage zum Nachtrag zur Bekanntmachung der Verordnung
über das Landschaftsschutzgebiet „Natura 2000-Emsauen in
Lingen (Ems)“ in der Stadt Lingen (Ems) sowie in Teilbe-
reichen der Gemeinden Geeste und Emsbüren im Landkreis
Emsland im Amtsblatt Nr. 23 vom 31.07.2020, lfd. Nr. 298;
Korrigierte Veröffentlichung der Übersichtskarte

– 1 Anlage, siehe Karte auf Seite 282

--------------------------------------------------

314 Bekanntmachung der Jahresabschlüsse
2014 und 2015 der Gemeinde Neubörger

Der Rat der Gemeinde Neubörger hat in seiner Sitzung am
29.06.2020 die Jahresrechnungen der Gemeinde Neubörger für
die Haushaltsjahre 2014 und 2015 und die Jahresabschlüsse
2014 und 2015 beschlossen und auf Vorschlag des Rechnungs-
prüfungsamtes beim Landkreis Emsland dem Bürgermeister ge-
mäß § 129 NKomVG Entlastung erteilt.

Gemäß § 129 Abs. 2 und § 156 Abs. 4 NKomVG liegen die Jah-
resrechnungen 2014 und 2015 der Gemeinde Neubörger und die
Jahresabschlüsse 2014 und 2015 mit den Rechenschaftsberich-
ten und der um die Stellungnahme des Bürgermeisters ergänzte
Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes in der Zeit vom
17.08.2020 bis 26.08.2020 im Rathaus der Samtgemeinde Dör-
pen, Zimmer 306, Hauptstr. 25, 26892 Dörpen, zur Einsichtnahme
öffentlich aus.

Neubörger, 29.07.2020

GEMEINDE NEUBÖRGER

Müller
Bürgermeister

--------------------------------------------------

315 Bekanntmachung der Gemeinde Werpeloh
über die Erste Eröffnungsbilanz zum
01.01.2012 nach dem Neuen Kommunalen
Rechnungswesen

Der Rat der Gemeinde Werpeloh hat in seiner Sitzung am
05.08.2020 die Erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 nach
dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen gemäß Artikel 6,
Absatz 8 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushalts-
rechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften
(GemHausRNeuOG) beschlossen.

Auf Grund der §§ 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 des Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsgesetzes liegen die Erste Eröff-
nungsbilanz nebst Anhängen und Anlagen zu den Anhängen
sowie der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises
Emsland in der Zeit vom 17.08.2020 bis 28.08.2020 während
der Dienststunden im Rathaus der Samtgemeinde Sögel, Zim-
mer 138, Ludmillenhof in 49751 Sögel, während der Öffnungs-
zeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Werpeloh, 06.08.2020

GEMEINDE WERPELOH

Geerswilken
Bürgermeister

--------------------------------------------------

316 II. Haushaltssatzung; Haushaltssatzung
und Bekanntmachung der Haushaltssat-
zung der Gemeinde Wettrup für das Haus-
haltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wettrup in der Sitzung
am 15.07.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr
2020 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 456.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 433.900 €

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 9.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen

auf 0 €

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 429.500 €

2.2 der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 466.100 €

2.3 der Einzahlungen für Investitions-
tätigkeit auf 58.400 €

2.4 der Auszahlungen für Investitions-
tätigkeit auf 12.000 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs-
tätigkeit auf 0 €

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs-
tätigkeit auf 3.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanz-
haushaltes 487.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanz-
haushaltes 481.100 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) werden nicht veranschlagt.
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§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch
genommen werden dürfen, wird auf 70.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das
Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaft-
 lichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v. H.

2. Gewerbesteuer 320 v. H.

§ 6

(1) Als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG gelten
Beträge bis zu 2.500 €.

(2) Von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12
Abs. 1 KomHKVO gelten Investitionen ab einem Betrag von
500.000 €.

Wettrup, 15.07.2020

GEMEINDE WETTRUP

Berning
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Wettrup für das
Haushaltsjahr 2020 wird öffentlich bekanntgemacht.

Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom
17.08.2020 bis 26.08.2020 zur Einsichtnahme im Büro der Ge-
meindeverwaltung Wettrup, Bahnhofstraße 11 in 49838 Wettrup,
sowie der Samtgemeindeverwaltung, Zimmer 208, Mittelstraße 15
in 49838 Lengerich, öffentlich aus.

Wettrup, 31.07.2020

GEMEINDE WETTRUP
Der Bürgermeister

--------------------------------------------------
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1 Anlage – Nachtrag zur Bekanntma-
chung der Verordnung über das Land-
schaftsschutzgebiet „Natura 2000-
Emsauen in Lingen (Ems)“ in der
Stadt Lingen (Ems) sowie in Teilberei-
chen der Gemeinden Geeste und
Emsbüren im Landkreis Emsland im
Amtsblatt Nr. 23 vom 31.07.2020, lfd.
Nr. 298; Korrigierte Veröffentlichung
der Übersichtskarte – (Amtsblatt des
LK EL Nr. 24/2020 vom 14.08.2020,
Lfd.-Nr.: 313, Seite 279)
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